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C-Waffen in der Bundesrepublik Deutschland 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 
Verteidigung hat mit Schreiben vom 14. November 1989 im 
Namen der Bundesregierung die Kleine Anfrage wie folgt beant-
wortet: 

In einer Meldung der Washington Post vom 9. Oktober 1989 wird 
gemeldet, daß die US-Regierung auch nach einem Abschluß eines Ver-
trages über die Vernichtung von C-Waffen weiter an der Produktion 
binärer C-Waffen festhalten will. Entgegen den Zusagen der Bundes-
regierung, die den Abzug amerikanischer C-Waffenbestände aus der 
Bundesrepublik Deutschland bis zum Ende des kommenden Jahres ab-
geschlossen sieht, wird der Zeitpunkt in einem Plan der US-Armee mit 
Ende 1992 angegeben. 

1. Ist die Bundesregierung von der US-Administration über deren 
Absicht informiert, die Produktion binärer Chemiewaffen auch 
nach Inkrafttreten eines Genfer Chemiewaffenvertrages fortzu-
setzen? 

Nein. 

2. Wenn ja, wie bewertet die Bundesregierung diese Absicht ange-
sichts der im Vertragsentwurf der Genfer UNO-Abrüstungskonfe-
renz bereits vereinbarten Bestimmung, wonach jegliche C-Waffen-
produktion mit Inkrafttreten eines Vertrages einzustellen ist und 
Produktionsanlagen spätestens drei Monate nach Inkrafttreten 
„inoperabel" zu machen sind? 

Entfällt. 

3. Hat die US-Administration die Bundesregierung bereits über ihre 
Absicht informiert, bei den Genfer Verhandlungen auf eine Ände-
rung der unter Frage 2 genannten Vertragsbestimmungen hinzu-
wirken? 
In welche Richtung sollen diese Änderungen gehen? 
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Nein. 

4. Wenn nein, wie bewertet die Bundesregierung einen entsprechen-
den Bericht der „Washington Post" vom 9. Oktober 1989, der bis 
heute von der Bush-Administration nicht dementiert wurde und bei 
dem die „WP" nach Aussagen ihres Chefredakteurs ohne jede Ein-
schränkung bleibt? 

Zu Presseberichten nimmt die Bundesregierung nicht Stellung. 

5. Wie bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang fol-
gende Äußerung, die der Unterstaatssekretär im US-Außenministe-
rium Reginald Bartholomew laut einer offiziellen Mitteilung des 
State Department am 11. Oktober 1989 vor dem Auslandspresse-
club in Washington machte: 
„Während der gesamten dreistufigen Phase der Zerstörung der 
alten C-Waffenarsenale — zunächst von 80 Prozent gemeinsam mit 
der UdSSR, dann nach Inkrafttreten eines Genfer Abkommens wei-
terer 18 Prozent gemeinsam mit allen Unterzeichnerstaaten auf ein 
Niveau, das zwei Prozent der Menge unserer derzeitigen Vorräte 
entspricht und schließlich auch der verbleibenden zwei Prozent, 
nachdem alle zur C-waffenfähigen Staaten einem Abkommen bei-
getreten sind — während dieser gesamten Phase soll gewährleistet 
sein, daß wir über sichere Waffen verfügen; das bedeutet die Ein-
führung binärer Waffen, um einen Teil des alten Arsenals zu er-
setzen. Dieses Arsenal wurde seit 20 Jahren nicht modernisiert und 
ist teilweise sehr gefährlich"? 

Unterstaatssekretär Bartholomew hat vor dem nationalen Presse-
club auf die Frage, ob die USA auch nach Abschluß eines weltwei-
ten Chemiewaffenverbotsvertrages weiterhin chemische Waffen 
herstellen wollen, zunächst die Vorschläge von Präsident Bush 
aus seiner Rede vor der VN-Generalversammlung am 25. Septem-
ber 1989 erläutert. Er hat insbesondere die Zielsetzung von Präsi-
dent Bush hervorgehoben, mit seiner Initiative die Genfer Ver-
handlungen über ein Chemiewaffenverbot voranzubringen. 
Bartholomew hat ferner dargelegt, daß die USA im Zuge der 
Vernichtung alter unitärer Chemiewaffen und der laufenden Pro-
duktion binärer Chemiewaffen eine Umschichtung mit dem Er-
gebnis vornehmen wollen, daß die zurückbehaltenen Bestände 
von 20 Prozent nach dem der Sowjetunion vorgeschlagenen bila-
teralen Abkommen vor Abschluß einer Verbotskonvention und 
2 Prozent acht Jahre nach Inkrafttreten des Chemiewaffen-Ver-
bots ausschließlich aus binärer Munition bestehen. Über eine 
Produktion nach Inkrafttreten der CW-Verbotskonvention hat der 
Unterstaatssekretär nichts gesagt. Seine Äußerungen rechtferti-
gen auch nicht entsprechende Schlußfolgerungen. 
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6, Bundeskanzler Kohl hat am 27. April 1989 vor dem Deutschen 
Bundestag über eine Zusage Präsident Bush's berichtet, „bis Ende 
1990 alle C-Waffen der USA aus der Bundesrepublik Deutschland 
vorzeitig und ebenfalls einseitig abzuziehen". 

Wie bewertet die Bundesregierung Aussagen von Vertretern der 
Bush-Administration, darunter des ehemaligen Unterstaatssekre-
tärs im State Department Roger Harrison, wonach es eine solche 
Zusage zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben habe, die Äußerung 
Kohls „nicht durch eine Vereinbarung zwischen den beiden Regie-
rungen abgedeckt gewesen" sei und die Bush-Administration 
durch Kohls Äußerung „vor den Kopf geschlagen und irritiert" 
gewesen sei ( „Washington Post" vom 15. Oktober 1989/Internatio-
nal Herald Tribune vom 16. Oktober 1989 — beide Meldungen bis-
lang nicht dementiert)? 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, diese Meldungen zu 
kommentieren. Sie hat keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß der 
Abzug der C-Waffen so, wie vom Bundeskanzler in der Regie- 
rungserklärung am 27. April 1989 angekündigt, stattfinden wird. 

7. Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang, daß 
das US-Abgeordnetenhaus im Haushaltsgesetz 1990 zur Vorbedin-
gung für den Beginn eines Abzuges der C-Waffen aus der Bundes-
republik Deutschland gemacht hat, daß US-Verteidigungsminister 
Cheney gegenüber dem Kongreß erklärt, 

a) daß die USA bereits über einen angemessenen Vorrat an binä-
ren Waffen verfügen, 

b) daß mit dem Abzug aus der Bundesrepublik Deutschland „ein 
Minimum an technischen und operationablen Risiken" verbun-
den sind und „ein Maximum an Sicherheit für die Bevölkerung" 
gewährleistet ist, und daß der Antragsteller für diesen Beschluß, 
der republikanische Abgeordnete Hopkins, eine Erfüllung die-
ser beiden Vorbedingungen so rechtzeitig, daß ein vollständiger 
Abzug bis Ende 1990 möglich ist, für „unvorstellbar" hält? 

Oberstes Gebot für den Abzug der amerikanischen chemischen 
Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland ist die Sicherheit der 
Bevölkerung und der Schutz der Umwelt. 

Dem entsprechen die derzeit laufenden Planungen für Bearbei-
tung und Durchführung dieses Abzuges, die darauf gerichtet sind, 
alle Voraussetzungen für den angekündigten frühzeitigen Abzug 
zu schaffen. 

8. a) Liegt inzwischen eine Zusage für den Abzug aller C-Waffen bis 
Ende 1990 vor? 

 

Der amerikanische Verteidigungsminister Cheney hat am 27. Ok-
tober 1989 in Bonn anläßlich einer Pressekonferenz nochmals 
bestätigt, daß der Abzug aller amerikanischen chemischen Waf-
fen wahrscheinlich schon 1990, spätestens aber 1991 abgeschlos-
sen sei. 

b) Worauf gründet die Aussage des Parlamentarischen Staats-
sekretärs beim Bundesminister der Verteidigung, Wimmer, in 
der Fragestunde des Bundestages am 5. Oktober 1989, wonach 
die C-Waffen ein Jahr vor dem in der Tokio-Vereinbarung 
zwischen Bundeskanzler Kohl und Präsident Reagan vom Mai 
1986 genannten Datum 1992, nämlich 1991 abgezogen werden? 
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Auf die Frage des MdB Dr. Kübler (SPD) an den Parlamentari-
schen Staatssekretär Wimmer, ob er bestätigen könne, daß der 
Abzug möglicherweise ein Jahr früher als ursprünglich geplant, 
also voraussichtlich 1991 stattfinden kann, hat dieser geantwortet: 
„Ich kann das bestätigen. " Diese Antwort gründet auf der am 
6. März 1989 in Wien gemachten Äußerung des amerikanischen 
Außenministers Baker, der dort die Weisung des amerikanischen 
Präsidenten Bush bekanntgegeben hat, nach Wegen zu suchen, 
um den Abzug zu beschleunigen. Die Richtigkeit dieser Antwort 
ergibt sich aus der Antwort zu Frage 8a). 

9. Der Bundesminister der Verteidigung, Dr. Stoltenberg, hat zum 
Abschluß seiner Gespräche in Washington Anfang Oktober erklärt, 
eine Stationierung binärer Waffen in der Bundesrepublik Deutsch-
land stehe „nicht zur Debatte". 
Hat die Bundesregierung die definitive Zusage der US-Regierung, 
daß es zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen zu einer 
getrennten Lagerung einer, mehrerer oder gar a ller Komponenten 
moderner binärer Waffen [eine oder beide chemische(n) Sub-
stanz(en), Artilleriegeschosse u. a.) kommen wird? 

Vertreter der Bundesregierung haben mehrfach darauf hingewie-
sen, daß der Abzug der amerikanischen chemischen Waffen voll-
ständig und ersatzlos erfolgen, und daß auch die im Mai 1986 
zwischen Bundeskanzler Kohl und dem damaligen amerikani-
schen Präsidenten Reagan geschlossene Vereinbarung eine Sta-
tionierung von neuen binären chemischen Waffen im Frieden in 
der Bundesrepublik Deutschland ausschließt. Eine Stationierung 
dieser Waffen ist auch im Verteidigungsfall nur nach vorherigen 
Konsultationen in der NATO und vorangegangener Zustimmung 
der entsprechenden aufnehmenden Länder der NATO möglich. 

10. Ist die Bundesregierung darüber informiert worden, bzw. hat sie 
sich darüber informieren lassen, daß aufgrund der bilateralen 
Gespräche zwischen sowjetischen und amerikanischen Unterhänd

-

lern am Rande der Genfer Konferenz eine Korrektur der bisherigen 
Bestandsangaben zu chemischen Kampfstoffen der USA erfolgen 
mußte und als Ergebnis diese Washington mitteilten, daß das Arse-
nal der USA nicht 30 000 Tonnen chemischer Kampfstoffe zugrunde 
zu legen sind, sondern 40 000 Tonnen? 

Nein. 

11. Hat die Bundesregierung Kenntnis von den Angaben des Rech-
nungshofes beim US-Kongreß General Axxounting Office (GAO), 
wonach die Bestände des US-Arsenals wie folgt gelagert sind: 
USA — 93 % 
Bundesrepublik Deutschland — 	6,6% 
Johnston Island — 	0,4%? 

Der Report des General Accounting Office (GAO) liegt der Bun-
desregierung vor. Er basiert auf Schätzungen und nicht auf amt-
lichen Angaben. 
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12. Wie bewertet die Bundesregierung dann die Tatsache, daß statt der 
von US-Experten bisher angenommenen 435 Tonnen Kampfstoffe 
in der Bundesrepublik Deutschland demnach eine erheblich grö-
ßere Menge, nämlich ca. 2 600 Tonnen, gelagert sind? 

Die Bundesregierung nimmt zu Spekulationen über den Umfang 
der in der Bundesrepublik Deutschland gelagerten chemischen 
Waffen keine Stellung. 

13. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß aufgrund des 
unerwartet hohen Bestandes mit dem Abzug der hier gelagerten 
chemischen Waffen der USA schon 1990 begonnen werden muß, da 
sonst der Zeitplan (Beendigung des Abzuges bis 1992) nicht einge-
halten werden kann? 

Nein. Siehe auch Antwort zu Frage 8 a). 








